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Ergänzung der Teilnahmebedingungen für den Straßen- und Brückenbau (Mai 2019) 
(Aufgestellt vom BMVI, Abteilung StB, und den Straßenbauverwaltungen der Länder) 
 
 
zu 3 Angebot 
 3.8 Hauptangebote mit negativen Einheitspreisen werden von der Wertung ausgeschlossen. Dies gilt 

nicht, soweit negative Einheitspreise ausdrücklich für bestimmte OZ (Positionen) in der Leistungs-
beschreibung zugelassen sind. 
 
Nebenangebote mit negativen Einheitspreisen werden nur gewertet, wenn die OZ (Position) mit 
negativem Einheitspreis als Pauschale angeboten wird oder für die OZ des Hauptangebotes nega-
tive Einheitspreise zugelassen sind. 
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 Vergabenummer  

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 

 
 
WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 
Straßenbau 
 

1.  Begriffsdefinition  

 
Die Bezeichnungen „Baustelle“ und „Baubereich“ werden in folgendem Sinne verwendet: 
Baustelle: Flächen, die der Auftraggeber zur Ausführung der Leistung, für die Baustelleneinrichtung 

und zur vorübergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfügung stellt, zu-
züglich der Flächen, die der Auftragnehmer darüber hinaus in Anspruch nimmt. 

Baubereich:  Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausführung der Bauarbeiten beeinträchtigt 
werden kann. 

 

2.  Abrechnung 

 
In den für die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden Aufmaßblättern müssen mindestens fol-
gende Angaben gemacht werden: 
– Auftragnehmer, 
– Auftraggeber, 
– Nummer des Aufmaßblattes, 
– Bezeichnung der Bauleistung, 
– Ordnungszahl (OZ). 
Unmittelbar über den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmaßblatt den Text enthalten: „Aufge-
stellt“. 
 
Jeder Ansatz der Mengenberechnung muss einen direkten Bezug zu den der Abrechnung zugrunde lie-
genden Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen haben. Nur der Verweis auf frühere Berech-
nungen ist nicht zulässig. 
 

3.  
1) Getrennte Rechnungserstellung 

 
Für folgende Leistungen sind getrennte Rechnungen zu erstellen: 
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4.  1) Nachweis der Massen 

 
 
(1) Der Verbrauch ist durch Vorlage der Wiegescheine einer geeichten Waage laufend nachzuweisen. 
Die Wiegescheine müssen die folgenden Angaben enthalten: 
– Lieferwerk, 
– Name der Baustelle, 
– Bezeichnung des Wägegutes, 
– Nummer des Wiegescheins, 
– Datum und Uhrzeit der Wägung, 
– Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT), 
– Bruttomasse (B), 
– Nettomasse (N), 
– Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene Bezeichnung/amtliches  Kennzeichen). 
 
Die Wiegescheine sind bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle vom Auftragnehmer abzuzeichnen 
und unverzüglich in doppelter Ausfertigung dem Auftraggeber zu übergeben. 
Die Originale der Wiegescheine erhält der Auftraggeber, die bestätigten Durchschriften erhält der Auftrag-
nehmer. 
Bei schüttfähigem Gut, das nicht zum Anhaften neigt, wie z. B. Sand, Kies, wiederaufbereitete (Recycling-
) Stoffe, kann der Nachweis der Masse durch Wiegescheine von geeichten Schaufellader- bzw. Förder-
band-Waagen erfolgen. 

 
(2) Beim Einsatz von Schaufellader- bzw. Förderband-Waagen gelten zusätzlich folgende Bedingungen: 
– Der Wiegeschein muss eine Erklärung enthalten, dass es sich um eine geeichte Waage 
 handelt. 
– Anstelle des Ausdruckes von Tara- und Bruttomasse tritt die Nettogesamtmasse des Ladegutes 
 sowie zusätzlich bei Schaufellader-Waagen die Anzahl der geladenen Schaufeln (Ladevorgänge). 
– Die Wiegescheine sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw. Förderband-Waagen 
zu  unterschreiben. 

 
(3) Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des be-
ladenen und leeren Fahrzeugs nachprüfen (Kontrollwägung). 
Hierbei ist der Auftraggeber berechtigt, kontinuierlich über den Zeitraum der Lieferungen, bei 10 % der 
Lieferungen Kontrollwägungen durchführen zu lassen. Diese Kontrollwägungen werden dem Auftragneh-
mer nicht gesondert vergütet. Die Kosten für darüber hinausgehende Kontrollwägungen werden vom Auf-
traggeber erstattet. Zu den Kosten der Kontrollwägung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten, Wiege-
gebühren usw.) und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb usw.) durch 
die Kontrollwägung entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten für die Beaufsichtigung der Kontrollwä-
gung durch den Beauftragten des Auftraggebers. Sofern die Kosten zu erstatten sind, sind sie im Einzel-
nen nachzuweisen. 
Wird bei einer Kontrollwägung eine Unterschreitung von mehr als 1 % festgestellt, erfolgt ein entsprechen-
der Abzug. 
 

5.  1) Bauabrechnung mit IT-Anlagen 

 
 
Führt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit IT-Anlagen aus (Leistungsberechnung), 
so gelten zusätzlich folgende Bedingungen: 
1. Rechenverfahren/DV-Programme: 
Die verwendeten DV-Programme müssen den in der „Sammlung der Regelungen für die elektronische 
Bauabrechnung (Sammlung REB)“ enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-Allg.) und Verfahrens-
beschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere Rechenverfahren dürfen nur mit vorheriger schriftlicher 
Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden. 
 
2. Vereinbarung: 
Vor Beginn der Ausführung (Vertragsfristen gemäß den Besonderen Vertragsbedingungen) ist, gegebe-
nen-falls getrennt für einzelne Ordnungszahlen (Positionen), eine Vereinbarung zur Bauabrechnung 
schriftlich abzuschließen. 
 
3. Datenübergabe: 
Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spätestens vor Beginn der Bauabrechnung sind 
vom Auftragnehmer für die vereinbarten Datenarten Testdaten an den Auftraggeber zu übergeben. 
Eingabedaten sind auf Datenträgern zu liefern. Diese sind erst nach Durchführung der Leistungsbe-rech-
nung herzustellen und eindeutig zu kennzeichnen. In der Mengenberechnung des Auftragnehmers ist ein 
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Bezug der Eingabedaten zu den Ausführungs- bzw. Abrechnungsunterlagen herzustellen. 
 
4. Berichtigung der Leistungsberechnung: 
Werden bei Prüfung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche Rechenergebnisse 
festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen Umfang zu wiederholen. 
 
5. Toleranz-Regelung bei Prüfberechnungen: 
Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels IT-Anlagen geprüft und 
werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei Abweichun-
gen vom Ergebnis der Prüfberechnung bis zu 0,2 ‰ bei jeder Ordnungszahl (Position) eines Berech-
nungsabschnitts die vom Auftragnehmer berechneten Werte. 
Liegen Abweichungen außerhalb dieser Toleranz von 0,2 ‰, teilt der Auftraggeber zunächst dem Auftrag-
nehmer die abweichenden Ergebnisse der Prüfberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur Einsicht-
nahme in die Prüfberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht aufgrund 
einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklärung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw. Prüf-
berechnung festgestellt und berichtigt werden.  
 
6. Toleranz-Regelung bei Vergleichsberechnungen: 
Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mit einer Vergleichsberechnung 
geprüft, sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich Toleranzregelungen zu vereinbaren. 
Liegen Abweichungen außerhalb der vereinbarten Toleranzgrenzen, teilt der Auftraggeber zunächst dem 
Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Vergleichsberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur 
Einsichtnahme in die Vergleichsberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls 
nicht aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklärung der Abweichungen, Fehler in der Leis-
tungs- bzw. Vergleichsberechnung festgestellt und berichtigt werden. 
 

6.  1) Aufrechnung 

 

 

Unter Verzicht auf das Erfordernis der Gegenseitigkeit nach § 387 BGB willigt der Auftragnehmer ein, 
dass Forderungen der Bundesrepublik Deutschland oder des Freistaats Bayern oder                 
an den Auftragnehmer gegen Forderungen des Auftragnehmers an eine dieser Körperschaften aufgerech-
net werden. Diese Einwilligung erstreckt sich nur auf Bauverträge im Straßen- und Brückenbau zwischen 
den vorgenannten Körperschaften und dem Auftragnehmer.“ 
 

7.  1) Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln  

 

 

Die Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der Leistungserbringung 
ist verboten. 

 

 

 

Hinweis: Bei den mit „ 1) „ gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch 

Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll. 
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Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
Mindestanforderungen an Nebenangebote im Straßen- und Brückenbau  
 
 
Technische Regelwerke, Allgemeine Rundschreiben Straßenbau (ARS), 
Erlasse, die von Bietern bei Abgabe einschlägiger Nebenangebote zusätzlich zu den in den Vergabe-
unterlagen benannten Regelwerken zu beachten sind: 
 

1 Verkehrsführung und Verkehrssicherheit 
 Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA-21), 

ARS 24/2021 vom 08.11.2021 i.V.m. Bekanntmachung vom 4. Oktober 2022, Az. 49-43345-4-2 
 
Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Ar-
beitsstellen an Straßen (MVAS) Ausgabe 1999 ergänzt durch 
ARS 19/1999 vom 16.08.1999 
RS vom 16.10.2000 
 
Leitfaden zum Arbeitsstellenmanagement auf Bundesautobahnen ergänzt durch 
ARS 04/2011 vom 16.05.2011 
 
Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme (RPS 2009) ergänzt 
durch 
RS vom 15.07.2009  
ARS 15/2017 vom 23.08.2017 
 
Anforderungen an den Nachweis der Leistungsfähigkeit von Betonschutzwänden in Ortbetonbauweise 
– Vergleichsverfahren BSW Ortbeton (VGVF BSW O 2013) ergänzt durch 
ARS Nr. 18/2013 vom 05.09.2013 
 
Richtlinien für die Markierung von Straßen; Teil 1: Abmessungen und geometrische Anordnung von 
Markierungszeichen (RMS-1) Ausgabe 1993 ergänzt durch 
ARS Nr. 33/1993 vom 29.09.1993 
 
Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB 2000) 
ARS Nr. 27/1999 vom 15.11.1999 
 
Richtlinien für die wegweisende Beschilderung auf Autobahnen (RWBA 2000) 
ARS 26/2000 vom 28.10.2000 
ARS 09/2001 vom 14.02.2001 
ARS 06/2006 vom 27.04.2006  
 
Grundsätze für die passiv sichere Aufstellung von Verkehrszeichen, Version 02 vom 14.11.2022 
ARS Nr. 02/2022 vom 02.02.2022 
 

2 Erd- und Grundbau 

 Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS) 
Ausgabe 2021 
Bek. vom 03.11.2022 (Az.: 40-43411-13-1-6) 
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Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in 
Wasserschutzgebieten (RiStWag) 
Ausgabe 2016 
Bek. vom 20.02.2017 (IID9-43410-003/00) 
 

3 Oberbau 

 Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von  
Verkehrsflächen (RStO 12) 
Ausgabe 2012 
 
Richtlinien für die rechnerische Dimensionierung des Oberbaus von Verkehrsflächen 
mit Asphaltdeckschicht (RDO Asphalt 09); Ausgabe 2009 
 
Richtlinien für die rechnerische Dimensionierung von Betondecken im Oberbau von Verkehrsflächen 
(RDO Beton 09); Ausgabe 2009 
 

4 Mineralstoffe im Straßenbau 
 Richtlinien für die umweltverträgliche Anwendung von industriellen Nebenprodukten und Recycling-

Baustoffen im Straßenbau (RuA-StB 01); Ausgabe 2001 
 

5 Asphaltstraßen 
 Richtlinien für die Planung von Erhaltungsmaßnahmen an Straßenbefestigungen  

(RPE-Stra 01) 
Ausgabe 2001 
 
Richtlinien für die umweltverträgliche Verwertung von Ausbaustoffen mit  
teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie für die Verwertung von Ausbauasphalt im Straßenbau 
(RuVA-StB 01) 
Ausgabe 2001/Fassung 2005 
 
ARS Nr. 29/2004 vom 15.12.2004 
(Änderung der RuVA-StB 01)  
 
ARS Nr. 16/2015 vom 11.09.2015 (Regelungen zur Verwertung von Straßenausbaustoffen mit teer-/ 
pechtypischen Bestandteilen in Bundesfernstraßen)  
 

6 Betonstraßen 
 ARS Nr. 04/2013 vom 22.01.2013 

Vermeidung von Schäden an Fahrbahndecken aus Beton in Folge von 
Alkali-Kieselsäure-Reaktion (AKR) 
 

7 Pflaster 
 - frei - 

8 Ingenieurbauten 
 ARS Nr. 12/2022 vom 01.06.2022 Fortschreibung des Merkblattes für die Überwachung von Ingeni-

eurbauten (M-BÜ-ING); Ausgabe 2022/01 
 
ARS Nr. 15/2022 vom 01.06.2022 Fortschreibung der Richtlinien für den Entwurf, die konstruktive 
Ausbildung und Ausstattung von Ingenieurbauten (RE-ING); Ausgabe 2022/01; 
Bekanntmachung in Bayern am 14.06.2023 
 
ARS Nr. 07/2022 vom 15.03.2022 Fortschreibung der Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksent-
würfen für Ingenieurbauten (RAB-ING); Ausgabe 2022/01 
 
ARS Nr. 11/2006 vom 09.05.2006 Richtlinie für die Erhaltung des Korrosionsschutzes von Stahlbau-
ten (RI-ERH-KOR) 
Bekanntmachung in Bayern am 03.07.2008 
 
ARS Nr. 07/2011 vom 07.06.2011 DIN Fachbericht 100 Beton; Ausgabe 2010 
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9 Lärmschutz 
 ARS Nr. 15/2018 vom 17.08.2018 Merkblatt über Entwurfs- und Berechnungsgrundlagen für Gründun-

gen und Stahlpfosten von Lärmschutzwänden und Überflughilfen an Straßen (M EBGS-Lsw) 
 
ARS Nr. 08/2004 vom 18.10.2004 
(Verwendung von offenporigem Asphalt auf Bundesfernstraßen) 
 

10 Landschaftsbau 
 - frei - 

 
11 Verkehrsbeeinflussung 
 Merkblatt für die Ausstattung von Verkehrsrechnerzentralen und Unterzentralen (MARZ),  

Ausgabe 2018 
RS vom 03.04.2018 
 
Richtlinien für Wechselverkehrszeichen an Bundesfernstraßen (RWVZ), Ausgabe 1997 
ARS-Nr. 15/1997 vom 18.04.1997 
 
Richtlinien für Wechselverkehrszeichenanlagen an Bundesfernstraßen (RWVA), Ausgabe 1997 
ARS-Nr. 16/1997 vom 18.04.1997 
 
Verkehrsbeeinflussung - Markierungsknöpfe 
ARS-Nr. 36/2001 vom 29.09.2001 
 
Dynamische Wegweiser mit integrierten Stauinformationen (dWiSta) – Hinweise für die einheitliche 
Gestaltung und Anwendung an Bundesfernstraßen, Ausgabe 2022 (dWiSta-Hinweise 2022) 
ARS-Nr. 09/2022 vom 14.04.2022 
 

12 Bezugsquellen 
 Alle ARS, Nr. 8 – 10        Verkehrsblatt-Verlag 

u.11: Hohe Straße 39 
D - 44139 Dortmund 
Tel.: (0231) 12 80 47 
Fax: (0231) 12 80 09 
www.verkehrsblatt.de 

 
Nr. 1 – 7: FGSV-Verlag 
 Wesselinger Straße 17 
 50999 Köln 
 Tel.: 02236 / 384630 
 Fax: 02236 / 384640 
 E-Mail: koeln@fgsv.de 
 www.fgsv.de 
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